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Zusammenfassung 

Mit der Ausrichtung von Ausbildungsbeiträgen fördert der Kanton den chancenge-
rechten Zugang zu den Bildungsinstitutionen nach der obligatorischen Schulzeit. Mit 
den Ausbildungsbeiträgen soll erreicht werden, dass auch jene Personen eine ihren 
Fähigkeiten entsprechende Ausbildung absolvieren können, die über zu wenig Mittel 
verfügen, um sie selber oder über ihre Eltern finanzieren zu können. Deshalb gilt der 
Grundsatz, dass nur jene Personen Ausbildungsbeiträge erhalten, die eine Ausbil-
dung nicht oder nur teilweise selber finanzieren können oder deren Eltern dazu nicht 
in der Lage sind. 

Rechtliche Grundlagen für die Ausrichtung von Ausbildungsbeiträgen sind die Ver-
ordnung über die Ausrichtung von Ausbildungsbeiträgen (Stipendienverordnung; RB 
10.2201) und das Reglement über die Ausrichtung von Ausbildungsbeiträgen (Stipen-
dienreglement; RB 10.2205). Im Rahmen der Folgegesetzgebung zum revidierten Ge-
setz über Schule und Bildung (Bildungsgesetz), dem das Urner Volk am 25. Septem-
ber 2022 zugestimmt hat, ist nun auch die Revision der Stipendienverordnung an der 
Reihe; sie regelt die Grundsätze, die Voraussetzungen und den sogenannten stipen-
dienrechtlichen Wohnsitz. 

Einen tiefgreifenden Eingriff in die betreffenden Regelungen sieht die Revision nicht 
vor. Materiell ist nur eine Anpassung geplant: Die Beitragsberechtigung soll neu auf 
vorläufig aufgenommene Personen ausgeweitet werden. Diese Neuerung dürfte für 
den Kanton insgesamt kostenneutral sein. 

Nachgelagert zur Revision der Stipendienverordnung wird das Stipendienreglement 
zu revidieren sein. Es regelt, wie ein Ausbildungsbeitrag im Einzelfall zu berechnen 
ist. Änderungsbedarf gibt es bei der Neujustierung der finanziellen Stellschrauben 
(minimal: Ausgleich der aufgelaufenen Teuerung) und bei der Reduktion der Komple-
xität der Berechnung von Ausbildungsbeiträgen. Damit verbunden ist ein finanzieller 
Mehraufwand in Höhe von rund 229’000 Franken. 

Wenn Landrat und Regierungsrat die vorgeschlagenen Änderungen in Verordnung 
und Reglement umsetzen, kann die Wirksamkeit des Förderinstruments Ausbil-
dungsbeiträge gesichert werden. Finanziell dürfte sich die künftige Stipendien-
summe wieder auf dem durchschnittlichen Niveau der Jahre 2022 und 2023, aber 
weiterhin weit unter dem Durschnitt der vergangenen Jahre von 2018 bis 2024 bewe-
gen. 
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1 Ausgangslage und Ziel 

 Revision der Stipendienverordnung 

Am 25. September 2022 hat das Urner Stimmvolk mit einem Ja-Stimmen-Anteil von 
über 70 Prozent dem revidierten Gesetz über Schule und Bildung (Bildungsgesetz; RB 
10.1111) zugestimmt. Damit fand das erste grosse Vorhaben im Rahmen der Über-
prüfung und Anpassung aller gesetzlichen Grundlagen im Bildungsbereich seinen 
Abschluss. In der Folge ging man systematisch daran, die Verordnungen im Bildungs-
bereich zu überprüfen beziehungsweise anzupassen. An der Reihe ist nun die Verord-
nung über die Ausrichtung von Ausbildungsbeiträgen (Stipendienverordnung; RB 
10.2201). 

Ebenfalls mit der Absicht, die Stipendienverordnung zu ändern, erklärte der Landrat 
am 22. Mai 2024 die Motion von Chiara Gisler, Altdorf, zu Gerechte Bildungschancen 
für alle als erheblich (und zwar im Einklang mit dem Antrag des Regierungsrats). Da-
mit wurde der Regierungsrat beauftragt, die gesetzliche Grundlage zu schaffen, da-
mit auch vorläufig aufgenommene Personen beitragsberechtigt sind und künftig bei 
der Vergabe von Stipendien gleich behandelt werden wie anerkannte Flüchtlinge. 
Dieser Auftrag soll im Rahmen der vorliegenden Revision erfüllt werden. 

 Revision des Stipendienreglements 

Aus finanzieller Sicht gibt es generell Handlungsbedarf bei der Anpassung von den für 
die Berechnung von Ausbildungsbeiträgen massgeblichen Ansätzen. Diese sind in-
des nicht in der Stipendienverordnung geregelt (und also nicht Gegenstand der Ver-
ordnungsrevision), sondern im Reglement über die Ausrichtung von Ausbildungsbei-
trägen (Stipendienreglement; RB 10.2205), das nachgelagert zur Verordnung revidiert 
werden soll. Im Sinn eines vollständigen Bilds zur Revision der rechtlichen Grundla-
gen bei den Ausbildungsbeiträgen wird an dieser Stelle daher auch die finanzielle 
Ausgangslage im Detail dargestellt. 

Mit Blick auf die finanziellen Aspekte im Stipendienwesen zeigt sich zunächst, dass 
die Summe der vom Kanton jährlich ausbezahlten Stipendien seit langem stark rück-
läufig ist (siehe Tabelle 1). Von 2018 bis 2024 sank sie um knapp 53 Prozent, während 
im gleichen Zeitraum die Zahl der potenziellen Bezüger/innen von Stipendien um le-
diglich 6,0 Prozent zurückging. 
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Tabelle 1 Stipendienbeträge und Personen in Ausbildung, 2018-2024 
(Quelle: BFS – STIP, SDL, SHIS-studex) 

 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 
Uri        
Personen in 
Ausbildung* 

2’438 2’431 2’506 2’510 2’520 2’506 2’593 

Stipendien 
in Mio. Franken 

0,719 0,801 1,116 1,215 1,340 1,496 1,528 

Schweiz        
Personen in 
Ausbildung* 

622’840 617’977 623’766 618’376 606’401 604’234 601’825 

Stipendien 
in Mio. Franken 

348,826 361,341 355,565 351,520 363,867 362,473 345,923 

*Sekundarstufe II und Tertiärstufe 

Damit sank die Summe der vom Kanton Uri gewährten Stipendien überproportional 
stark zur Zahl der potenziellen Bezüger/innen. Diese Entwicklung steht im Gegensatz 
zu jener in der Gesamtschweiz: Landesweit wuchsen sowohl die Summe der Stipen-
dien (plus 0,8%) als auch die Zahl der potenziellen Empfängerinnen und Empfänger 
(plus 3,5%). 

Die Gründe für die unterschiedliche Entwicklung in Uri sind nicht ohne Weiteres zu 
identifizieren. Ein erster Grund dürfte sein, dass die Zahl der Urner Studierenden an 
den Universitäten und Technischen Hochschulen (relativ kostenintensivere Ausbil-
dungen) seit langem rückläufig ist: Im Jahr 2018 zählte der Kanton Uri noch 325 Stu-
dierende an universitären Einrichtungen; bis 2023 sank die Zahl auf 297, was einem 
Rückgang von 8,6 Prozent entspricht. Im gleichen Zeitraum blieb die Zahl der Studie-
renden an Fachhochschulen und Pädagogischen Hochschulen (relativ kostengünsti-
gere Ausbildungen) konstant (2018: 385 Studierende; 2023: 380). Ein zweiter Grund 
ist wohl die Ausweitung des Angebots auf dem Hochschulplatz Luzern (Hochschule 
Luzern und Universität Luzern); diese erlaubt es anteilmässig immer mehr Urner Stu-
dierenden, vom Wohn- zum Ausbildungsort zu pendeln, was günstiger ist, als ausbil-
dungsbedingt auswärts wohnen zu müssen. So stieg der Anteil der an der Universität 
Luzern studierenden Urnerinnen und Urner am Total der an universitären Einrichtun-
gen studierenden Urnerinnen und Urnern im Zeitraum von 2018 bis 2023 von 10 auf 
15 Prozent. Weniger stetig und teils mit Ausschlägen nach oben und unten, aber doch 
auch substanziell, erhöhte sich der Anteil der an der Hochschule Luzern studieren-
den Urnerinnen und Urner am Total der an Fachhochschulen studierenden Urnerin-
nen und Urnern (2017: 51%; 2023: 58%). 

Im Übrigen zeigt die Statistik, dass die Quote der abgelehnten Gesuche im Kanton Uri 
in den vergangenen Jahren relativ stabil blieb, aber auf einem hohen Niveau (vgl. dazu 
Tabelle 2). 
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Tabelle 2 Abgelehnte Gesuche um Ausbildungsbeiträge im Kanton Uri, 2017-2024 
(Quelle: BKD) 

 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Anteil abgelehnter Gesuche in Prozent 38 44 49 50 45 54 57 

Anzahl abgelehnte Gesuche pro Jahr 148 170 184 163 137 140 134 

Gesuche pro Ablehnungsgrund Zahl, % Zahl, % Zahl, % Zahl, % Zahl, % Zahl, % Zahl, % 

Vermögen und Einkommen der Eltern 64 44 84 50 68 37 66 40 61 45 67 48 59 44 

Ausbildung kann selber finanziert werden 56 38 48 28 59 32 54 33 34 25 41 29 40 30 

Ausbildung kann selber finanziert werden und El-
tern 

5 3 14 8 29 16 28 17 14 10 16 11 16 12 

Einkommen/Vermögen Eltern trotz Elternunab-
hängigkeit 

3 2 2 1 3 2 1 1 6 4 2 2 5 4 

Vermögen der gesuchstellenden Person und El-
tern 

4 3 8 5 7 4 2 1 5 3 10 7 3 2 

Ausbildung nicht anerkannt/nicht stipendienbe-
rechtigt 

0 0 2 1 2 1 3 2 
1 

1 0 0 0 0 

kein stipendienrechtlicher Wohnsitz in Uri 5 3 2 1 2 1 0 0 1 1 2 1 4 3 

Abbruch, Rückzug, Ausländer/in, Kursdauer 5 3 6 4 6 3 1 1 5 4 1 1 5 4 

Weitere 6 4 4 2 8 4 8 5 10 7 1 1 2 1 

 

Die hohe Ablehnungsquote von über 50 Prozent korrespondiert mit dem Befund, dass 
Uri anteilsmässig weniger Stipendienbezüger/innen hat als im schweizerischen Ver-
gleich, aber immerhin gleich viele wie in der Zentralschweiz (siehe Tabelle 3). 

Tabelle 3 Anteil der Stipendienbezüger/innen an den Studierenden nach Kanton, 2024 
(Quelle: BFS - STIP; Stand der Daten: 4. Juni 2025) 

Kanton Sekundarstufe II Tertiärstufe Total 
Uri 3,4% 5,7% 4,2% 
Luzern 4,4% 3,4% 4,0% 
Nidwalden 4,1% 5,4% 4,6% 
Obwalden 2,0% 3,5% 2,6% 
Schwyz 7,3% 5,1% 6,3% 
Zug 3,9% 3,0% 3,5% 
Zentralschweiz 4,2% 4,6% 4,2% 
Schweiz 8,1% 6,3% 7,2% 

 

Der Längsschnitt zeigt ausserdem, dass die Urner Quote nach dem Jahr 2019 unter 
den schweizerischen Vergleichswert zu liegen kam (siehe Grafik 1). 

Grafik 1 Anteil der Stipendienbezüger/innen an den Studierenden nach Kanton, 2010-2024 
(Quelle: BFS - STIP; Stand der Daten: 4. Juni 2025) 
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Aber nicht nur liegen die Quote der Stipendienbezügerinnen und -bezüger in Uri tiefer 
als im schweizerischen Durchschnitt; unterdurchschnittlich tief sind im Kanton Uri 
auch die pro Bezügerin und Bezüger ausgerichteten Stipendien (wobei Uri im Zentral-
schweizer Vergleich im Mittel liegt). Das zeigt die nachfolgende Tabelle für das Jahr 
2024: 

Tabelle 4 Stipendien pro Bezüger/in nach Kanton, 2024 
(Quelle: BFS - STIP; Stand der Daten: 4. Juni 2025) 

Kanton Sekundarstufe II Tertiärstufe Total 
Uri 6'450 Franken 7'335 Franken 6'977 Franken 
Luzern 6'045 Franken 7’324 Franken 6’542 Franken 
Nidwalden 7’243 Franken 9’891 Franken 8’641 Franken 
Obwalden 7’783 Franken 8’415 Franken 8’152 Franken 
Schwyz 5’240 Franken 6’185 Franken 5’635 Franken 
Zug 3’684 Franken 8’775 Franken 5’702 Franken 
Zentralschweiz 6’074 Franken 7’988 Franken 6’942 Franken 
Schweiz 6'777 Franken 9’142 Franken 7'737 Franken 

 

Dabei ist festzuhalten, dass Uri beim Wert für die Sekundarstufe II über dem zentral-
schweizerischen und unter dem schweizerischen Durchschnitt liegt, beim Wert für 
die Tertiärstufe aber in beiden Vergleichen markant unterdurchschnittlich abschnei-
det. 

Wie der Längsschnitt zeigt, hat sich die Schere zwischen dem Urner und dem schwei-
zerischen Durchschnittswert nach dem Jahr 2021 geöffnet. 

Grafik 2 Stipendien pro Bezüger/in nach Kanton, 2010-2024 
(Quelle: BFS - STIP; Stand der Daten: 4. Juni 2025) 

 

Der Hauptgrund für den unterdurchschnittlichen Wert sind die Werte auf der Tertiär-
stufe; bei Ausbildungen auf dieser Stufe wendet Uri – zusammen mit ein paar anderen 
Kantonen (Aargau, Bern, Luzern, Nidwalden, Obwalden, Tessin und Wallis) – im Üb-
rigen das sogenannte Splitting an. Dabei wird der gewährte Ausbildungsbetrag auf ein 
Stipendium (nicht rückzahlbar) und ein Darlehen (rückzahlbar) aufgeteilt, wobei in Uri 
das Verhältnis von zwei zu eins gilt. Somit müssen sich die Urner Studierenden ver-
schulden, wenn sie den vollen beziehungsweise einen ähnlich hohen Ausbildungs-
beitrag beziehen wollen, wie es dem Durchschnitt der Schweiz entspricht. Um eine 
solche Verschuldung zu vermeiden, beziehen viele Studierende nur einen Teil des 
Darlehens, wie die folgende Tabelle zeigt. 
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Tabelle 5 Bewilligte und bezogene Ausbildungsdarlehen im Kanton Uri, 2017-2024 
(Quelle: BKD) 

Zusammenfassend lässt sich sagen: (1) Bei den Ausbildungen auf Sekundarstufe II 
ist der Anteil der Bezüger/innen an den Studierenden unterdurchschnittlich tief, wäh-
rend der Betrag pro Bezüger/in gut zwischen dem Zentralschweizer und dem Schwei-
zer Mittel liegt. (2) Demgegenüber ist der Betrag pro Bezüger/in bei Ausbildungen auf 
Tertiärstufe unterdurchschnittlich tief, während der Anteil der Bezüger/innen an den 
Studierenden gut zwischen dem Zentralschweizer und dem Schweizer Mittel liegt. (3) 
Die Summe, die Uri insgesamt für Stipendien ausgibt, sinkt seit Jahren viel stärker als 
die Zahl der potenziellen Bezügerinnen und Bezüger. 

Alles das deutet darauf hin, dass im Kanton Uri einerseits die Studierenden der Terti-
ärstufe benachteiligt werden und dass andererseits die Stipendieneintrittsschwelle 
für Personen in Ausbildung auf der Sekundarstufe II zu hoch liegt. Dieser Befund kon-
trastiert mit dem Umstand, dass Urnerinnen und Urner vermehrt als andere ihre Aus-
bildung auswärts (mit entsprechenden höheren Kosten) absolvieren müssen und 
dass auch das durchschnittliche Einkommen in Uri tiefer liegt als in anderen Kanto-
nen. Mit Anpassungen im Rahmen der Revision des Stipendienreglements kann sich 
Uri punkto Ausbildungsattraktivität und Chancengerechtigkeit wieder verbessern. Fi-
nanzieller Spielraum für höhere Beiträge ist insofern gegeben, als der Kanton mit hö-
heren Ausbildungsbeiträgen im Einzelfall den sinkenden Trend bremsen beziehungs-
weise das künftige Ausgabenniveau bloss wieder auf das Niveau der allerjüngsten 
Vergangenheit hieven würde. 

Ein weiterer Kostenfaktor bei er Ausrichtung von Stipendien ist die Bearbeitung der 
Gesuche, die personelle Ressourcen in der Stipendienstelle beansprucht. In den ver-
gangenen Jahren hat sich die Zahl der Gesuche zwar deutlich reduziert; der Aufwand 
für die Bearbeitung der Gesuche ist indes nicht im selben Mass gesunken. Vielmehr 
blieb er ziemlich konstant (mit Arbeitsspitzen in den Jahren 2018, 2021 und 2024, die 
jeweils mit einem personellen Wechsel beziehungsweise mit der Einarbeitung von 
neuen Mitarbeitenden in der Stipendienstelle zu erklären sind; vgl. Grafik 3). 

Personelle 
Ressourcen 
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Somit nimmt die Bearbeitung eines Gesuchs je länger je mehr Zeit in Anspruch res-
pektive werden die Klärung der relevanten Sachverhalte und die Berechnungen auf-
wendiger (was im Übrigen auch die anderen Stipendienstellen der Zentralschweiz be-
obachten). 

Grafik 3 Stipendiengesuche und Arbeitsaufwand der Stipendienstelle, 2017-2024 
(Quelle: BKD Uri) 

 

Die Gründe für die steigende Bearbeitungszeit pro Gesuch sind vielfältig: Die Zahl der 
«Patchworkfamilien» nimmt zu, womit neue Partnerinnen respektive neue Partner 
und Kinder berücksichtigt werden müssen; die Zahl der Gesuche von Studierenden 
mit Eltern in Rente steigt, was einen höheren Berechnungsaufwand verursacht bei 
einem Wechsel während des Ausbildungsjahrs (AHV-/Pensionskassen-Rente, Rück-
zug Pensionskassengelder mit Steuerentscheid); die Zahl der berufsbegleitenden 
Ausbildungen wächst, woraus ein hoher Berechnungsaufwand entsteht, da sowohl 
die Ausbildungs- als auch die Erwerbsseite zu berücksichtigen sind; Ausbildungs-
gänge werden flexibler, womit die Berechnung/Kontrolle der tatsächlichen Reisekos-
ten aufwendiger wird; die Prüfung der Anrechenbarkeit des eigenen Haushalts erfor-
dert zunehmend vertieftere Abklärungen; vermehrt werden Stipendiengesuche un-
vollständig eingereicht und die Nachfrage nach Beratungen und Vorabklärungen für 
Studierende steigt. 

Mit Blick darauf ist die Revision des Stipendienreglements nach Möglichkeit auch so 
auszugestalten, dass die Komplexität in der Berechnung sinkt und der Arbeitsauf-
wand der Stipendienstelle sich verringert, ohne dass dadurch die Gesuchstellenden 
respektive die Stipendienbeziehenden schlechter gestellt werden. 

 Folgerungen 

Aufgrund der geschilderten Ausgangslage ergibt sich der Revisionsbedarf im Stipen-
dienwesen des Kantons Uri insgesamt in den folgenden vier Bereichen: Ausweitung 
der Beitragsberechtigung auf vorläufig aufgenommene Personen; Neujustierung der 
finanziellen Stellschrauben (minimal: Berücksichtigung der aufgelaufenen Teue-
rung); Reduktion der Komplexität der Berechnung von Ausbildungsbeiträgen. 

Revisionsbedarf 
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Da der Kanton Uri der Interkantonalen Vereinbarung zur Harmonisierung von Ausbil-
dungsbeiträgen beigetreten ist, gelten im Übrigen weiterhin die Minimalstandards 
dieses Konkordats. 

Nachdem das Kapitel 1 des vorliegenden Berichts die Ausgangslage zur Revision der 
rechtlichen Grundlagen im Stipendienwesen umrissen und die grundsätzliche Stoss-
richtung der Revision aufgezeigt hat, widmet sich das Kapitel 2 den Grundzügen der 
Vorlage zur Revision der Stipendienverordnung und den wichtigsten materiellen Än-
derungen. Kapitel 3 umreisst sodann die beabsichtigten Änderungen in der nachge-
lagerten Revision des Stipendienreglements. Die Wirkungen der beiden Revisionsvor-
haben zeigt Kapitel 4. Sodann finden sich die Erläuterungen zu den einzelnen Verord-
nungsartikeln in Kapitel 5. Das nachfolgende Kapitel 6 skizziert den Zeitplan zur Revi-
sion der Verordnung. Das letzte Kapitel enthält die Angaben zur Vernehmlassung 
samt Vernehmlassungsfragen. 

Aufbau des Berichts 
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2 Inhalt der Revision der Stipendienverordnung 

 Grundzüge der Vorlage 

Gemäss dem identifizierten Revisionsbedarf hat die vorliegende Revision der Stipen-
dienverordnung zum Zweck, die Beitragsberechtigung auf vorläufig aufgenommene 
Menschen auszuweiten. Umfassende weitere Eingriffe in das System der Gewährung 
von Ausbildungsbeiträgen umfasst das Revisionsvorhaben insgesamt nicht, da sich 
dieses System im Grundsatz bewährt hat und da die Interkantonale Vereinbarung zur 
Harmonisierung von Ausbildungsbeiträgen überdies Mindestvoraussetzungen zu 
den beitragsberechtigten Ausbildungen, zur Form, zur Höhe und zur Bemessung so-
wie zur Dauer der Beitragsberechtigung gesetzt hat. Somit bleibt auch die formale 
Struktur der Stipendienverordnung von der Revision unberührt. 

 Wichtigste materielle Änderungen 

Mit der vom Landrat erheblich erklärten Motion von Chiara Gisler, Altdorf, zu Ge-
rechte Bildungschancen für alle wurde der Regierungsrat beauftragt, die gesetzliche 
Grundlage zu schaffen, damit auch vorläufig aufgenommene Personen (Ausweis F) 
stipendienberechtigt sind und somit künftig bei der Vergabe von Stipendien gleich 
behandelt werden wie anerkannte Flüchtlinge. In der Praxis unterstützt und finanziert 
der Kanton die Ausbildung von Personen mit Ausweis F indes heute schon. Im Rah-
men der durchgehenden Fallführung erstellt das Case Management der Abteilung In-
tegration – unabhängig vom jeweiligen Ausweis – sowohl mit den anerkannten Flücht-
lingen als auch mit den vorläufig aufgenommenen Personen einen individuellen In-
tegrationsplan, der dem Grundsatz «Ausbildung vor Arbeitsmarktintegration» folgt. 
Falls der Integrationsplan im konkreten Einzelfall eine Ausbildung vorsieht, werden 
die betreffenden Personen vom Case Management entsprechend begleitet. Bei vor-
läufig aufgenommenen Personen kommen – da eine Mitfinanzierung via Stipendien 
aktuell nicht möglich ist – wo nötig Mittel aus der kantonalen Sozialhilfe zum Einsatz 
(zum grossen Teil refinanziert von der betreffenden Bundespauschale). Wie die sta-
tistischen Zahlen zeigen, absolvieren rund 20 Prozent der vorläufig aufgenommenen 
Personen im Alter zwischen sechzehn und dreissig Jahren eine Ausbildung. Bei den 
aktuell in Uri wohnhaften anerkannten Flüchtlingen im Alter zwischen sechzehn und 
dreissig Jahren beträgt die betreffende Quote gut 40 Prozent. Ein Grund für die höhere 
Ausbildungsquote bei anerkannten Flüchtlingen dürfte sein, dass anerkannte Flücht-
linge (im Rahmen des Familiennachzugs) häufiger als vorläufig aufgenommene Per-
sonen schon im frühen jugendlichen Alter in die Schweiz einreisen, womit sie bereits 
einen Teil der Volksschule durchlaufen haben und somit besser auf eine nachobliga-
torische Ausbildung vorbereitet sind. Ein zweiter Grund für die tiefere Ausbildungs-
quote bei vorläufig aufgenommenen Personen dürfte mit ihrem Status beziehungs-
weise mit den Bestrebungen, den Status zu ändern, zusammenhängen: Wenn eine 
Ausbildung durch Leistungen der kantonalen Sozialhilfe mitfinanziert wird, bleibt 

Bewährtes System 

Ausweitung der 
Beitragsberechtigung 

auf vorläufig 
aufgenommene 

Personen 
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eine Person länger abhängig von der Sozialhilfe; das wiederum kann die Chancen auf 
die spätere Gewährung einer Niederlassungsbewilligung schmälern. 
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3 Inhalt der Revision des Stipendienreglements 

 Stossrichtung der Revision 

Nicht Gegenstand der Revision der Stipendienverordnung sind die Neujustierung der 
finanziellen Stellschrauben und die Reduktion der Komplexität der Berechnung von 
Ausbildungsbeiträgen. Diese beiden Vorhaben sind, da sich die einschlägigen Best-
immungen im Stipendienreglement finden, Gegenstand der nachgelagerten Revision 
des Reglements. Um die Regelungsabsichten insgesamt und die damit potenziellen 
Kostenfolgen für den Kanton möglichst vollständig und transparent darzulegen, gibt 
der vorliegende Bericht indes auch Auskunft über die Ansätze zur Revision des Reg-
lements. 

 Neujustierung der finanziellen Stellschrauben 

Die finanziellen Stellschrauben regeln Kapitel 2 («Berechnung des finanziellen Be-
darfs») und 3 («Ausbildungsbeiträge») des Reglements. Die betreffenden Werte wur-
den letztmals im Jahr 2016 systematisch überarbeitet beziehungsweise erhöht. So-
mit sollte nun minimal die seither aufgelaufene Teuerung ausgeglichen werden. Sie 
beläuft sich für den Zeitraum von Anfang 2017 bis Ende 2024 auf 7,8 Prozentpunkte 
(Landesindex der Konsumentenpreise). 

In Ergänzung dazu sind einzelne Tarife so zu erhöhen, (1) dass sich die künftigen Bei-
träge pro Bezüger/in auf Tertiärstufe in Richtung des schweizerischen Mittels an Sti-
pendien bewegen, ohne dass der Anteil der Bezüger/innen an den Studierenden sich 
zugleich vergrössert und damit das entsprechende schweizerische Mittel übertrifft, 
(2) dass auf Sekundarstufe II der Anteil der Bezüger/innen an den Lernenden sich in 
Richtung des schweizerischen Mittels bewegt, ohne dass die künftigen Beiträge pro 
Bezüger/in das entsprechende schweizerische Mittel übertreffen. 

Aus diesen Überlegungen ergeben sich die nachfolgend aufgeführten Anpassungen 
bei den im Stipendienreglement aufgeführten Werten zur Berechnung des finanziel-
len Bedarfs von Ausbildungsbeiträgen. 

 

Tabelle 6 Ansätze im Stipendienreglement 

Artikel 
Reglement 

Bezeichnung aktueller Tarif 
in Franken 

neuer Tarif 
in Franken 

Art. 9 Abs. 1 Schulgeld und Prüfungsgebühren auf Sekun-
darstufe II: tatsächliche Kosten, höchstens 

5’000 5’400* 

Art. 9 Abs. 1 Schulmaterial, Laborgebühren, Exkursionen 
auf Sekundarstufe II 

1’000 1’100* 

Art. 9 Abs. 1 Reisekosten: tatsächliche Kosten öV, höchs-
tens Kosten für Generalabonnement der 2. 
Klasse 

 neue 
Pauschalen 

Finanzielle 
Neujustierung 
und Reduktion 

der Komplexität 

Ausgleich 
der Teuerung 

als Minimalziel 

Angleichung ans 
schweizerische Mittel 
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Artikel 
Reglement 

Bezeichnung aktueller Tarif 
in Franken 

neuer Tarif 
in Franken 

Art. 9 Abs. 2 Schulgeld und Prüfungsgebühren der übri-
gen Ausbildungen: tatsächliche Kosten, 
höchstens 

10’000 10’800* 

Art. 9 Abs. 2 Schulmaterial, Laborgebühren, Exkursionen 
der übrigen Ausbildungen 

2’000 2’200* 

Art. 9 Abs. 2 Reisekosten: tatsächliche Kosten öV, höchs-
tens Kosten für Generalabonnement der 2. 
Klasse 

  

Art. 9a Abs. 1 nur Mittagessen auswärts 3’000 3’200* 

Art. 9a Abs. 1 Kost und Logis auswärts auf Sekundarstufe 
II 

9’500 10’200* 

Art. 9a Abs. 1 Kost und Logis auswärts für übrige Ausbil-
dungen oder nach Erfüllung des 19. Alters-
jahrs 

12’000 12’900* 

Art. 9b Abs. 1 wenn bei Eltern lebend: übrige Kosten wie 
Kleider Wäsche, Taschengeld: bis 18 Jahre 0 
Franken, ab 18 Jahren 

2’500 2’700* 

Art. 9b Abs. 1 bei gesuchstellenden Personen, die bereits 
eine Erstausbildung abgeschlossen haben 
und berufsbegleitend eine zweite Ausbil-
dung absolvieren: zusätzlich 

7’000 7’500* 

Art. 9b Abs. 2 alleinstehende Personen: zusätzlich für Klei-
der Wäsche, Taschengeld 

7’000 7’500* 

Art. 9b Abs. 2 verheiratete Personen oder Personen in ein-
getragener Partnerschaft 

36’000 38’800* 

Art. 9b Abs. 2 Für jedes minderjährige oder in Ausbildung 
stehende Kind, für dessen Unterhalt die ge-
suchstellende Person zu sorgen hat 

6’000 6’500* 

Art. 10 Abs. 2 minimal anrechenbares Einkommen auf Se-
kundarstufe II bis zum Alter von 19 Jahren 

1’000 1’000 

Art. 10 Abs. 2 minimal anrechenbares Einkommen auf Se-
kundarstufe II im Alter von über 19 Jahren 

3’000 3’000 

Art. 10 Abs. 2 minimal anrechenbares Einkommen auf Ter-
tiärstufe 

3’000 3’000 

Art. 10 Abs. 3 Freibetrag bei Lernenden auf den Lohn 4’000 5’000** 

Art. 13 Abs. 1 stipendienrechtlicher Abzug für in rechtlich 
und tatsächlich ungetrennter Ehe oder ein-
getragener Partnerschaft Lebende 

65’000 70’100* 

Art. 13 Abs. 1 stipendienrechtlicher Abzug für Alleinerzie-
hende 

55’000 59’300* 

Art. 13 Abs. 1 stipendienrechtlicher Abzug für jedes minderjährige 
oder in Ausbildung stehende Kind, für dessen Unter-
halt die Eltern oder der allein erziehende Elternteil 
sorgt 

   8’000 8’600* 

Art. 15 Abs. 1 Höchstansatz für Ausbildungsbeiträge bei unmün-
digen gesuchstellenden Personen 

    12’000 13’000*** 

Art. 15 Abs. 1 Höchstansatz für Ausbildungsbeiträge bei 
mündigen gesuchstellenden Personen 

   16’000 17’300* 
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Artikel 
Reglement 

Bezeichnung aktueller Tarif 
in Franken 

neuer Tarif 
in Franken 

Art. 15 Abs. 1 Höchstansatz für Ausbildungsbeiträge bei 
verheirateten oder in eingetragener Partner-
schaft lebenden gesuchstellenden Personen 

19’000 20’500* 

Art. 15 Abs. 1 Höchstansatz für Ausbildungsbeiträge bei 
verheirateten oder in eingetragener Partner-
schaft lebenden gesuchstellenden Perso-
nen, wenn sich beide Ehegatten oder Partner 
in einer anerkannten Ausbildung befinden 

32’000 34’500* 

Art. 15 Abs. 1 zusätzlich für jedes Kind, zu dessen Unter-
halt die gesuchstellende Person verpflichtet 
ist 

4’000 4’300* 

*Teuerung aufgerechnet 
**Teuerung aufgerechnet und steuernder Zuschlag 
***Gemäss Beschluss vom 5./6. Juni 2025 empfiehlt die Plenarversammlung der Interkantonalen Sti-
pendien-Konferenz (IKSK) ihren Mitgliedskantonen, die Höchstsätze für Ausbildungsbeiträge gemäss 
Artikel 15 des Stipendienkonkordats nach Möglichkeit zu erhöhen, und zwar auf 13'000 Franken für 
Personen in Ausbildung auf Sekundarstufe II (bisher 12'000 Franken) und auf 17'000 Franken für Perso-
nen in Ausbildung auf Tertiärstufe (bisher 16'000 Franken). 

 Reduktion der Komplexität der Berechnung 

Wie die Neujustierung der finanziellen Stellschrauben ist auch die angestrebte Re-
duktion der Komplexität der Berechnung von Ausbildungsbeiträgen im Rahmen der 
Revision des Stipendienreglements zu leisten. Mit Blick darauf werden die folgenden 
drei Vereinfachungen vorgeschlagen: 

• Anrechnung von Reisekosten: Die heutige Anrechnung von tatsächlich Kos-
ten wird ersetzt durch Pauschalen. Diese bemessen sich wie folgt: Kosten ei-
nes Generalabonnements der 2. Klassen für Ausbildungen auf Tertiärstufe; 
Kosten eines Generalabonnements der 2. Klassen für Ausbildungen auf Se-
kundarstufe II mit Arbeitsort und/oder Schulort ausserhalb des Kantons; Kos-
ten eines Generalabonnements der 2. Klassen (Jugendliche) bei Benützung 
von Seilbahnen bei Ausbildungen auf Sekundarstufe II mit Arbeitsort und 
Schulort in Uri; Kosten eines Streckenabonnements bei Ausbildungen auf Se-
kundarstufe II mit Arbeitsort und Schulort in Uri (ohne Benützung von Seilbah-
nen). 

• Anrechnung des eigenen Haushalts: Bei Gesuchstellenden, die das 25. Al-
tersjahr erreicht haben, soll künftig in jedem Fall der eigene Haushalt, falls sie 
einen führen, angerechnet werden dürfen. Für Gesuchstellende unter 25 Jah-
ren soll weiterhin das bisherige Regime gelten, wonach der eigene Haushalt 
nur in gut begründeten Ausnahmefällen angerechnet wird. 

• Berufsbegleitende Ausbildungen: Bisher wurden bei der Berechnung die Aus-
bildungskosten dem Nettolohn abzüglich Berufskosten und Steuern gegen-
übergestellt. Neu soll anstelle der Berufskosten und Steuern ein Freibetrag 
von pauschal 8’000 Franken in Abzug gebracht werden, analog der geltenden 
Regelung des Kantons Zug. 

Vereinfachungen 
bei Reisekosten, 

eigenem Haushalt 
und berufsbegleiten-

der Ausbildung 
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4 Wirkungen der Revision 

Die materielle Neuerung der Revision der Stipendienverordnung dürfte für den Kan-
ton insgesamt kostenneutral sein. Die Ausweitung der Beitragsberechtigung auf vor-
läufig aufgenommene Personen dürfte die Ausbildungsquote bei den vorläufig aufge-
nommenen Personen zwar leicht erhöhen, da ein möglicher Hinderungsgrund für das 
Absolvieren einer Ausbildung, nämlich der (Teil-)Bezug von Sozialhilfe, insofern weg-
fällt, als neu Stipendien gewährt werden. Damit verbunden ist für den Kanton aber 
vor allem eine Kostenverschiebung in der finanziellen Unterstützung der Ausbildung 
von Personen mit Ausweis F: weg von der Sozialhilfe, hin zu Stipendien. Der finanzi-
elle Umfang dieser Verschiebung dürfte rund 110’000 Franken pro Jahr betragen. 
Diese Zahl orientiert sich an durchschnittlich 20 Personen mit Status F, die jährlich 
eine Ausbildung absolvierten (alle auf Sekundarstufe II) und die im Schnitt im Einzel-
fall ein Stipendium von 5’500 Franken erhalten hätten. 

Aus den in diesem Bericht vorgeschlagenen materiellen Neuerungen der Revision 
des Stipendienreglements dürfte für den Kanton ein effektiver Mehraufwand von rund 
229’000 Franken pro Jahr resultieren. Er setzt sich wie folgt zusammen: 

• Anpassung der Tarife an die Teuerung und teils darüberhinausgehende Zu-
schläge: 193'000 Franken; 

• Neue Anrechnung der der Reisekosten: 36'000 Franken; 
• Neue Anrechnung des eigenen Haushalts: kostenneutral; 
• Einführung Freibetrag bei berufsbegleitenden Ausbildungen: kostenneutral. 

Somit ergibt sich aus den Änderungen von Verordnung und Reglement ein finanzieller 
Aufwand von 229’000 Franken pro Jahr. Rechnet man diesen zusätzlichen Aufwand 
zum aktuellen Stipendienaufwand (rund 720'000 Franken pro Jahr) hinzu, bleibt der 
Gesamtbetrag weiterhin substanziell unter der Summe, die der Kanton im Jahr 2022 
an Stipendien ausbezahlt hat. Mit anderen Worten: Wenn Landrat und Regierungsrat 
die vorgeschlagenen Änderungen in Verordnung und Reglement beschliessen, be-
wegt sich die künftige Stipendiensumme wieder auf dem durchschnittlichen Niveau 
der Jahre 2022 und 2023, aber weiterhin weit unter dem Durschnitt der Jahre von 2018 
bis 2024. 

Für die Stipendienbezügerinnen und -bezüger tritt folgende Wirkung ein: (1) Bei den 
Ausbildungen auf Sekundarstufe II erreicht der Anteil der Bezüger/innen an den Stu-
dierenden wieder den Zentralschweizer Durchschnitt, während der Betrag pro Bezü-
ger/in weiterhin im Zentralschweizer Mittel liegt. (2) Bei den Ausbildungen auf Tertiär-
stufe erreicht der Betrag pro Bezüger/in wieder das Zentralschweizer Mittel, während 
der Anteil der Bezüger/innen an den Studierenden weiterhin beim Zentralschweizer 
Mittel liegt. Insgesamt lässt sich so die Wirksamkeit des Förderinstruments Ausbil-
dungsbeiträge sichern. 

 

Finanziell 
für den Kanton 

Finanziell 
für die Stipendiaten 
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Die Reduktion der Komplexität der Berechnung von Ausbildungsbeiträgen sollte mi-
nimal dazu führen, dass die Stellenprozente der Stipendienstelle auf dem heutigen 
Niveau verharren kann, selbst wenn sich die Zahl der jährlich zu bearbeitenden Ge-
suche künftig wieder erhöhen würde. Im besten Fall wird der Arbeitsaufwand der Sti-
pendienstelle leicht sinken. 

Personell für 
die Stipendienstelle 
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5 Kommentar zu den einzelnen Verordnungsartikeln 

Artikel 6: Persönliche Voraussetzungen, a) beitragsberechtigte Personen 

In Absatz 1 Buchstabe c werden vorläufig aufgenommene Personen neu als beitrags-
berechtigt anerkannt. Wie der Blick auf die anderen Kantone zeigt, sind Personen mit 
Ausweis F teils heute schon ordentlich beitragsberechtigt (Genf, Graubünden, Solo-
thurn, Schwyz, Thurgau, Zug). Personen mit Ausweis F haben in Uri indes schon heute 
die Möglichkeit, mit staatlicher Unterstützung eine Ausbildung zu absolvieren. 

Artikel 27: Inkrafttreten 

Die revidierte Stipendienverordnung soll auf das dem Landratsbeschluss nachfol-
gende Stipendienjahr in Kraft treten, also am 1. Januar 2027. 
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6 Zeitplan 

Der nachfolgende Zeitplan skizziert die weiteren Schritte zum Beschluss der Verord-
nung durch den Landrat. 

Vernehmlassungsverfahren Februar 2026 bis April 2026 

Auswertung der Vernehmlassung Mai 2026 

Beratung in Stipendienkommission 1. Juni 2026 

Beschlussfassung im Regierungsrat 
zu Bericht und Antrag an den Land-
rat 

Mitte Juni 2026 

Behandlung der Vorlage in der 
landrätlichen Bildungs- und 
Kulturkommission 

August 2026 

Beratung und Beschlussfassung 
im Landrat 

30. September 2026 

Revision des Stipendienreglements 
durch den Regierungsrat 

bis 1. Januar 2027 

Inkrafttreten der revidierten 
Verordnung (und des revidierten 
Stipendienreglements) 

1. Januar 2027 

 

Beschluss 
des Landrats 

im Frühling 2026 
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7 Vernehmlassung und Vernehmlassungsfragen 

Die Vernehmlassung dauert vom 9. Februar bis am 30. April 2026. Eingeladen wer-
den: 

- Mittelschulrat 
- Schulkommission 
- Verein Lehrerinnen und Lehrer Uri (LUR) 
- Lehrerinnen- und Lehrer der Urner Mittelschule (LUM) 
- Kommission für die Gleichstellung von Frau und Mann 
- Kantonale Kinder- und Jugendkommission 
- Politische Parteien des Kantons Uri 
- Urner Gemeindeverband 
- Regionale Sozialdienste 
- Wirtschaft Uri 
 
Sie erleichtern uns die Bearbeitung der Vernehmlassungsantworten, wenn Sie sich 
bei der Beantwortung an das nachfolgende Frageraster halten: 
 
A. Allgemein 

- Wie beurteilen Sie die Revision der Stipendienverordnung im Allgemeinen? 
- Sind die Bestimmungen der einzelnen Artikel klar und verständlich? 

 
B. Spezifische Fragen 

- Ist für Sie die Revision der Verordnung unter den im Bericht aufgezeigten Vo-
raussetzungen nachvollziehbar? 

- Ist für Sie die vorgeschlagene materielle Neuerung nachvollziehbar und ange-
messen? Namentlich gemeint ist: 
• die Ausweitung der Beitragsberechtigung auf vorläufig aufgenommene 

Personen (Artikel 6). 
 
C. Bemerkungen zu einzelnen Artikeln 
 
D. Welche Meinung haben Sie zu den im Bericht aufgezeigten geplanten Änderun-

gen im Stipendienreglement? 
 
Bitte richten Sie Ihre Antwort in elektronischer Form bis zum 30. April 2026 an: 
Bildungs- und Kulturdirektion 
Vernehmlassung «Revision Stipendienverordnung» 
Klausenstrasse 4 
6460 Altdorf 
sonja.gisler@ur.ch 
 

mailto:sonja.gisler@ur.ch
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Wir machen Sie darauf aufmerksam, dass die Antworten zu dieser Vernehmlassung 
in einem Bericht zusammengefasst und publiziert werden. 
 
Wir danken Ihnen für Ihre wertvolle Mitarbeit. 
 
 
Beilagen 
- Änderungserlass 
- Synopse zur Revision der Stipendienverordnung 
- Formular für die Vernehmlassung 
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BILDUNGS- UND 
KULTURDIREKTION 

 


